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Stadt Gladbeck Gladbeck, 10.05.2022 

 Vorlage Nr. 22/0260 

Federf. Stadtamt: Amt für Bildung und Erziehung 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Schulausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Kenntnisnahme 23.05.2022 11 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Berichtswesen 

Projektberichte 

 
Begründung: 

 

Beginnned ab 2005 wird über große investive Maßnahmen im Schulbereich zweimal jähr-

lich berichtet und zwar 

 

 in der letzten Sitzung vor der Sommerpause und 

 

 in der letzten Sitzung des Jahres. 

 

Hiermit werden die Berichte über das 1. Halbjahr 2022 vorgelegt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

s. Anlagen 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i. V. 

 

 

 
 

 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


